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Neues Enerciecesetz

Stand der Energiepolitik in den Kantonen
Die Energiepolitik der Kantone befindet sich in einer wichtigen

Bewährungsphase. Das Inkrafttreten des neuen
eidgenössischen Energiegesetzes, welches den Kantonen
insbesondere im Cebäudebereich und bei der Ausgestaltung eigener

Förderprogramme aufgrund von Ciobaibeiträgen des Bundes

mehr Kompetenzen und Aufgaben zukommen lässt, die
Volksabstimmung vom 24. September 2000 über die Solarund

die Energie-Umwelt-Initiative sowie die Energieabgabe,
die bevorstehende Strommarktöffnung, das C02-Cesetz und
die Ausarbeitung des Nachfolgeprogramms zu Energie 2000
haben zu einer Aktivierung der Energiepolitik beigetragen.
Die Kantone nehmen ihre Verantwortung wahr und sind an
vorderster Stelle bei der Umsetzung dieser Aufgaben mit
dabei.

Zweite Halbzeit von
Energie 2000
Die Umsetzung des Programms

der Kantone fur die zweite Halbzeit

von Energie 2000 nimmt
weitere Konturen an Bereits elf
Kantone (BE, SZ.GCZG, BS, BL,

SC, AG teilweise, NE, CE JU)

zeugsteuern nach spezifischem

Treibstoffverbrauch differenziert

werden, BE, SZ, ZG, VD und GE

bereiten entsprechende
Massnahmen vor Nahezu alle Kantone

unterstutzen Energie 2000-

Informationsveranstaltungen,
z B Seminare fur Gemeindever-

- v--"£

Die Umsetzung der Energiepolitik geht uns alle an

wenden die Empfehlung SIA

380/4 in kantonseigenen Bauten

an BS, BL und GR haben ein

Modell zur Unterstützung der

Sanierung bestehender Bauten

entwickelt ZH, LU, UR, ZG, BS,

BL, AR, GR und Tl unterstutzen

den öffentlichen und motorlosen

Verkehr in den Gemeinden Lu-

zern ist bislang der einzige Kanton,

in welchem die Motorfahr-

treter sowie Bau- und Haustech-

nikfachleute, Veranstaltungen

zusammen mit den Ressorts von

Energie 2000 und Energie-

Aperos Etwa ein Drittel der

Kantone (ZH, BE, SO, BS, BL, AR, SG,

TG, NE) wenden bei kantonalen

Projekten Energiepreiszuschlage

an Uber die Hälfte der Kantone

evaluieren ihre Energiepolitik
systematisch oder punktuell (ZH,

BE, UR, ZG, FR, SO, BS, BL, SG,

GR, AG, TG, VS, NE, CE) und

fuhren regelmassig energiepoliti-
sche Standortbestimmungen durch

(ZH, BE, LU, UR, SZ, FR, SO, BS,

BL, SH, SG, GR, TG, VS, NE) Eine

systematische und regelmassige

Evaluation ist fur eine wirksame

und zielorientierte Energiepolitik
unerlasslich

Die weiteren Massnahmen
In den vergangenen Jahren

realisierten die Kantone viele weitere

Massnahmen, welche zur
Erreichung der Ziele von Energie

2000 beitragen Dazu zahlen z B

neue Energieproduktionsanla-

gen, die energetische Beratung
bei Baugesuchen, die Forderung

des MINERGIE-Standards,

Abklärungen über Potentiale erneuerbarer

Energien, die Energieberatung

an Ausstellungen, Informa-

tionsveranstaltungen, die

Herausgabe von Ratgebern und

Broschüren Mehrere Kantone (ZH,

LU, UR, FR, SO, BS, BL, SH, SG,

TG, NE, JU) verabschiedeten

kantonale Energieleitbilder, in
welchen verbindliche Ziele fur die

kantonale Energiepolitik vorgegeben

werden Etwa die Hälfte
der Kantone ist aktiv bei der

Erarbeitung von Energierichtplanen
und bei der Erfassung der

Entwicklung ihrer Energiepolitik mittels

Kennziffern

Die Clobalbeiträge
Die Forderung der Energie- und

Abwarmenutzung geht stufenweise

vom Bund an die Kantone

über Das geschieht auf Grund

des Energiegesetzes, das am 1

Januar 1999 in Kraft gesetzt
wurde Statt wie bisher selber

Energieprojekte zu unterstutzen,
kann der Bund ab dem Jahr

2000 Globalbeitrage an jene
Kantone ausrichten, die eigene
Programme zur Forderung der

sparsamen und rationellen

Energienutzung sowie zur Nutzung

von erneuerbaren Energien und

Abwarme besitzen

Bis Ende 2001 lauft eine

Ubergangsphase, die eine möglichst
sanfte Ablösung der Bundesprogramme

durch die Kantone

erlauben soll Wahrend dieser Zeit

kann der Bund nur noch in den

Kantonen, die keine Globalbeitrage

erhalten, weiter fordern

Dies wird besonders in den

Kantonen der Fall sein, in denen die

rechtlichen Grundlagen noch

fehlen Ab dem Jahr 2002 wird

der Bund nur noch Einzelprojekte

von nationaler Bedeutung und

solche, die Kantonsgrenzen
uberschreiten, unterstutzen

Die Globalbeitrage ermöglichen
es den Kantonen, fur sie optima
le Programme zu gestalten und

die Fordermittel dort einzusetzen,

wo es fur sie am sinnvollsten ist
Es steht den Kantonen frei, die

Globalbeitrage fur Investitions-
und/oder Marketingprogramme
einzusetzen

Im Jahr 2000 werden

Globalbeitrage erstmals an die folgenden

16 Kantone ausbezahlt ZH,

UR, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR,

GR, AG, TG, VS, NE, GE und JU

Das Bundesamt fur Energie bittet
Personen aus diesen Kantonen,
sich ab 1 Januar 2000 bei

Fragen im Zusammenhang mit der

Forderung der Energie- und

Abwarmenutzung direkt an die
Kantone zu wenden Die kantonalen

Energiefachstellen werden darüber

informieren, welche
Massnahmen der Kanton fordern wird

Gesuche um Finanzhilfe sind

ebenfalls den Fachstellen
einzureichen

Personen aus den anderen

Kantonen können sich weiterhin an

das Bundesamt fur Energie, an

die Schweizerische Vereinigung
fur Holzenergie (VHe) oder an

SWISSOLAR wenden


	Stand der Energiepolitik in den Kantonen

